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Regeste

Regeste Art. 12 Abs. 2 Ziff. 1 und 2 KUVG: Pflichtleistung. Wird im Rahmen einer
Mammareduktionsplastik weniger als 500 g Gewebe je beidseits entnommen, spricht dies
noch nicht gegen den Pflichtleistungscharakter dieser Massnahme. Denn entscheidend ist
immer, ob zwischen den geklagten körperlichen oder psychischen Beschwerden und der
Mammahypertrophie ein Kausalzusammenhang besteht. Insoweit hat das massliche
Kriterium "von gegen 500 g oder mehr beidseits" lediglich Richtwertcharakter. Wird diese
Marke jedoch deutlich unterschritten, lassen nur ganz besondere Umstände körperliche oder
psychische Beschwerden überwiegend wahrscheinlich als krankheitswertig und von der
Mammahypertrophie verursacht erscheinen.

Erwägungen

E. 4
Nach der Rechtsprechung kann der Mammahypertrophie Krankheitswert zukommen. Dabei
wurde die Frage bisher offengelassen, ob die Mammahypertrophie an sich als Krankheit zu
betrachten sei oder nicht (RKUV 1992 Nr. K 903 S. 231 Erw. 2c mit Hinweisen). Die
operative Brustreduktion zur Korrektur einer Mammahypertrophie stellt dann eine
Pflichtleistung der Krankenkassen dar, wenn die Hypertrophie körperliche oder psychische
Beschwerden mit Krankheitswert verursacht und Ziel des Eingriffs die Behebung dieser
krankhaften Begleitumstände als der eigentlichen Krankheitsursache ist (RKUV 1994 Nr. K
931 S. 57 Erw. 2b mit Hinweisen). Entscheidend ist nicht das Vorliegen eines bestimmten
Beschwerdebildes, sondern ob die Beschwerden erheblich sind und andere, vor allem
ästhetische Motive genügend zurückdrängen (RKUV 1991 Nr. K 876 S. 249 Erw. 3b).
Dabei genügt es, wenn sowohl die Beschwerden wie auch deren Kausalzusammenhang mit
der Mammahypertrophie nach dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Beweisgrad der
überwiegenden Wahrscheinlichkeit ( BGE 119 V 9 Erw. 3c/aa) erstellt sind; die blosse
Möglichkeit ist nicht ausreichend, anderseits ist ein Zusammenhang im streng
wissenschaftlichen Sinn nicht erforderlich (RKUV 1992 Nr. K 903 S. 231 f. Erw. 3b mit
Hinweis).

E. 5
a) Bei der Beurteilung der medizinischen Indikation und Zweckmässigkeit der
Mammareduktionsplastik ist die - gemäss ärztlichem Dienst des BSV - in Fachkreisen
weitgehend vertretene Meinung zu beachten, "dass eine Reduktionsplastik bei
Mammahypertrophie zu Lasten der Krankenversicherung gehen solle, sofern eine
Gewebereduktion von gegen 500 g oder mehr beidseits vorgesehen ist bzw. durchgeführt
wurde und wenn gleichzeitig Beschwerden geltend gemacht werden, 'die auf die
Hypertrophie zurückgeführt werden können (könnten) und keine Adipositas vorliegt'" BGE
121 V 211 S. 214 (RKUV 1991 Nr. K 876 S. 250 Erw. 3c; vgl. RKUV 1994 Nr. K 931 S.



57 Erw. 2b, 1991 Nr. K 884 S. 304 Erw. 2). b) Die Fachkommission hat sich an ihrer
Sitzung vom 8. Juni 1995 mit der Leistungspflicht der Krankenkassen bei
Mammareduktionsplastik befasst. Einziger Diskussionspunkt war ein Vorschlag der
Schweizerischen Gesellschaft für Plastisch-Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie für
eine Änderung der geltenden Anerkennungspraxis. Danach soll die
Mammareduktionsplastik eine Pflichtleistung der Krankenkassen darstellen, wenn
(alternativ) "pro Seite 500gr. Gewebe entfernt werden und keine Adipositas von mehr als
120% des Normalgewichtes oder 130% des Idealgewichtes vorliegt (MBI nach Fogarthy).
die 500gr. Grenze nach einer abgestuften Skala nach unten unterschritten wird und die
bestehenden Beschwerden offensichtlich Krankheitswert aufweisen. Der Entscheid kann
von einer persönlichen Beurteilung durch den Vertrauensarzt der Krankenkasse abhängig
gemacht werden. eine Adipositas vorliegt, aber auf Grund der Grösse der Hypertrophie und
der bestehenden Beschwerden ein offensichtlicher Krankheitswert besteht. Eine persönliche
Beurteilung durch den Vertrauensarzt der Krankenkasse ist obligatorisch." Die
Fachkommission ist diesem Vorschlag nicht gefolgt und hat sich, ohne weiter materiell zur
Mammareduktionschirurgie Stellung zu nehmen, für die Beibehaltung der geltenden Praxis
ausgesprochen. Das Eidg. Versicherungsgericht hat keinen Anlass, von dieser gutachtlichen
Meinungsäusserung abzuweichen, zumal die vorgeschlagene Änderung weder auf neuen
medizinischen Erkenntnissen beruht noch klar eine praktikablere und unter dem
Gesichtspunkt der Rechtsgleichheit bessere Lösung darstellt (vgl. BGE 119 V 260 Erw. 4a
mit Hinweisen). Anzufügen bleibt, dass die Fachkommission auf eine Regelung der
Mammareduktionsplastik als Pflichtleistung in der Vo 9 verzichtet hat.

E. 6
a) Das kantonale Gericht hat eine Leistungspflicht der Beschwerdeführerin für die fragliche
Mammareduktionsplastik bejaht. Zur Begründung führt es im wesentlichen an, bei der
Beschwerdegegnerin sei nicht nur ein Übergewicht der Brüste, sondern auch eine
Hängebrust diagnostiziert worden, was zu Ausschlägen und zu einem Hautwolf geführt
habe. Das Auftreten dieser Hautbeschwerden könne bei einer solchen Hängebrust nicht mit
einem speziellen Büstenhalter definitiv verhindert werden. Die schwere Deformität der
Brüste erlange deshalb vorliegend zusammen mit der Hypertrophie, auch wenn nur je 200 g
Gewebe entnommen BGE 121 V 211 S. 215 worden seien, Krankheitswert im Sinn des
Gesetzes. Die beschwerdeführende Kasse kritisiert diese Argumentation, da sie zur Folge
hätte, dass beim Vorliegen einer Hängebrust, was bei einer Mammahypertrophie oft der Fall
sein dürfte, die Mammareduktion unabhängig von der Menge der Gewebeentnahme eine
Pflichtleistung der Krankenkassen darstellen würde. Gerade wenn es auch oder sogar
hauptsächlich um die Behebung einer Brustdeformität gehe, spielten ästhetische Motive zur
Vornahme einer Brustoperation eine vordergründige Rolle. Im übrigen gehe aus den von ihr
eingeholten ärztlichen Zeugnissen hervor, dass es sich bei den Hautbeschwerden um eher
beiläufige Beschwerden handle, welche einen operativen Eingriff unter dem Gesichtspunkt
der Wirtschaftlichkeit der Behandlung nicht rechtfertigten. b) Der Vorinstanz ist darin
beizupflichten, dass eine Gewebeentnahme von weniger als 500 g beidseits noch nicht
gegen den Pflichtleistungscharakter der Reduktionsplastik sprechen muss. Denn
entscheidend ist letztlich, ob zwischen den geklagten körperlichen oder psychischen
Beschwerden und der Mammahypertrophie ein Kausalzusammenhang besteht. Insoweit hat
das massliche Kriterium "von gegen 500 g oder mehr beidseits" (Erw. 5a) lediglich
Richtwertcharakter. Wird diese Marke jedoch, wie im vorliegenden Fall (Gewebeentnahme
von je 200 g beidseits), deutlich unterschritten, lassen nur ganz besondere Umstände



körperliche oder psychische Beschwerden überwiegend wahrscheinlich als
krankheitswertig und von der Mammahypertrophie verursacht erscheinen (vgl. RKUV 1994
Nr. K 931 S. 58 Erw. 3b). Solche Umstände sind mit Bezug auf die von der
Beschwerdegegnerin angegebenen Hautbeschwerden (Ausschläge und Intertrigo) nicht
gegeben. Namentlich und gerade die Tatsache, dass lediglich je 200 g Gewebe entnommen
wurden, spricht gegen die Notwendigkeit einer Reduktionsplastik zur Behebung dieser
Beschwerden. Dass die Beschwerdegegnerin eine Hängebrust (ptotische hyperplastische
Mamma bei ausgeprägter Mammapendulans) hatte, ist entgegen der Auffassung des
kantonalen Gerichts nicht entscheidend, dies um so weniger, als sie gemäss Angaben ihres
Hausarztes nie über solche Hautprobleme geklagt hatte. Gleiches gilt hinsichtlich der
weiteren körperlichen Beschwerden (Ziehen in den Schultern durch die BH-Träger,
Rückenschmerzen), wobei die Vorinstanz in diesem Zusammenhang zu Recht auf die (nicht
grazile) Statur der Beschwerdegegnerin (169 cm/65 kg) hinweist (vgl. RKUV 1991 Nr. K
876 S. 250 Erw. 3c). Mit BGE 121 V 211 S. 216 Blick auf die verhältnismässig geringe
Gewebeentnahme ist im übrigen fraglich, ob die Reduktionsplastik geeignet war, die
angegebene Behinderung beim Sport wegen der übergrossen Brüste wesentlich zu
verringern. Bleibt die Frage, ob aus psychischer Sicht eine solche Massnahme angezeigt
war. Die Beschwerdegegnerin bringt diesbezüglich glaubhaft vor, sie habe vor der
Operation unter starken Komplexen gelitten und deshalb häufig nicht am Schulsport
teilgenommen. Auch wenn diese (natürliche) Reaktion auf die Brustdeformität menschlich
und psychologisch nachvollziehbar ist, kann doch nicht von einem psychischen
Leidensdruck mit Krankheitswert gesprochen werden (RKUV 1994 Nr. K 931 S. 60 Erw.
3e). Soweit schliesslich geltend gemacht wird, die Mammareduktionsplastik habe für die
Krankenkasse kostendämpfend gewirkt, "da Konsultationen beim Psychiater mit
möglicherweise langen Behandlungszeiten wohl kaum zu umgehen gewesen wären", ist
dieses Vorbringen unbehelflich. Denn rein vorsorgliche medizinische Massnahmen, die im
Hinblick auf eine bloss mögliche künftige Gesundheitsschädigung durchgeführt werden,
stellen nach geltendem Recht keine Pflichtleistung der Krankenkassen dar ( BGE 118 V
117 Erw. 7c mit Hinweisen). c) Nach dem Gesagten war die Brustdeformität der
Beschwerdegegnerin für die von ihr geltend gemachten Beschwerden, soweit diesen
überhaupt Krankheitswert zukam, mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht kausal. Die
Mammareduktionsplastik stellt daher keine Pflichtleistung im Sinne des KUVG dar,
weshalb die Beschwerdeführerin nicht verpflichtet werden kann, sich an den Kosten im
Zusammenhang mit diesem Eingriff zu beteiligen.
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